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1 Verständnis und Grundsätze von Schutz 

 1.1  „Was soll die Karl-Kuck-Schule denn noch alles leisten?“ 

Richtig: Schule kann nicht jeden gesellschaftlichen Mangel ausgleichen. Doch ihren 
Bildungsauftrag kann Schule nur erfüllen, wenn sie Kindern ein möglichst unbelastetes Lernen 
ermöglicht. Der Schutz vor sexueller Gewalt bei Kindern ist dafür eine Grundvoraussetzung. 
Es ist ein Kinderrecht. „Alle Minderjährigen haben ein Recht auf Schutzmaßnahmen durch die 
Familie, die Gesellschaft und den Staat.“ (Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (1966), Artikel 24) Zudem wurden durch die Kinderrechtskonvention (CRC) der 
vereinten Nationen in Menschenrechtsverträgen Abkommen und Protokolle unterzeichnet. 
Das zweite Zusatzprotokoll verbietet Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie 
und verpflichtet die Unterzeichnerstaaten zu vorbeugenden Maßnahmen gegen die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen und zur Rehabilitation von betroffenen Kindern. 
(Siehe CRC: OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 
CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD 
PORNOGRAPHY) Die Bundesrepublik hat beide Zusatzprotokolle ratifiziert. Daher stehen der 
Schutz und die Wertschätzung von Kindern auch an der Karl-Kuck-Schule an oberster Stelle. 

 1.2  Kein Raum für Missbrauch 

Aus der pädagogischen Praxis und der Wissenschaft wissen wir, dass es Einrichtungen gibt, 
die für potentielle Täter*innen attraktiv erscheinen. Einrichtungen mit guten 
Gelegenheitsstrukturen werden bevorzugt von Pädosexuellen ausgewählt. Pädosexualität 
beschreibt realisierte sexuelle Handlungen von Erwachsenen an oder mit Kindern. Das sind in 
erster Linie Lebensräume, in denen sich viele Kinder aufhalten. So eben auch unsere 
Grundschule mit fast 200 Schüler*innen.  

Alle Bausteine eines Kinderschutzkonzeptes können, wenn sie fest verankert wurden und 
entsprechend in die Öffentlichkeit getragen werden, auf Täter*innen eine abschreckende 
Wirkung haben. Die Aussage hinter allem Handeln im Sinne des Kinderschutzes ist: Wir 
wissen, wie Täter*innen agieren und setzen uns für den Schutz unserer Kinder mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein. 

Diese Bausteine machen es Täter*innen schwerer, unentdeckt zu bleiben. Die Vorteile eines 
solchen Konzepts sind folglich die Erhöhung des Schutzes von Kindern vor sexualisierter 
Gewalt. Uns Erwachsenen gibt ein Kinderschutzkonzept Mittel an die Hand, Situationen 
professionell einschätzen und entsprechend handeln zu können. Ein Schutzkonzept beinhaltet 
ebenso viele verschiedene Bausteine der Prävention. Es ist ein Prozess, der viel Geduld 
erfordern kann. Er kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten unserer Einrichtung: Leitung, 
Mitarbeitende, Eltern und Kinder daran mitwirken, das Schutzkonzept mit Leben zu füllen. Es 
bedarf des Wissens um mögliche aufkommende Widerstände, das erfordert Kraft und Geduld, 
personelle Ressourcen, jedoch es wird sich lohnen! 

Und dies können Einrichtungen sowie unsere Grundschule nicht alleine leisten. Hier sind 
Menschen gefragt, die im Bereich der sexuellen Bildung und Prävention von sexualisierter 
Gewalt versiert sind, die bei der Implementierung von Kinderschutzkonzepten mitwirken, Mut 
machen, Ausdauer und Haltung zeigen und vor allem auch mit Freude dabei sind. 

Wir orientieren uns bei der Konzeption unserer Schutzmaßnahmen an dem Leitfaden, dass 
das Ministerium für Schule und Bildung NRW in einer Broschüre unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Kultusministerkonferenz herausgebracht hat. 
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 1.3  Potential- und Risikoanalyse 

Wie groß ist die Gefahr, dass ein Kind an dieser Schule keine Hilfe findet, wenn es von 
sexueller Gewalt- außerhalb oder innerhalb der Schule- betroffen ist?  

Wir finden, dass die Schüler*innen an unsere Schule sehr wenig in Gefahr sind (2 von 10, 
wenn 10 max. Gefahr bedeutet). Das hat folgende Gründe: 

Wir haben bereits präventive Maßnahmen, die gelebt und genutzt werden und Schutz bieten. 
Denn zusätzlich zum Lehrpersonal gibt es eine Sozialpädagogin für die Schuleingangsphase, 
eine Schulsozialarbeiterin und eine Sonderpädagogin sowie Mitarbeiter*innen, die im offenen 
Ganztag arbeiten. Alle am Schulsystem beteiligten Mitarbeiter*innen sind ansprechbar für die 
Kinder. Die Kinder kennen die Büros dieser Personen. Wenn es einen Verdachtsfall gibt, findet 
außerdem ein runder Tisch statt (bestehend aus den Personen die zuständig sind wie 
Klassenlehrer*in, Sonderpädagogin, Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin für die 
Schuleingangsphase und/ oder ein/e Teamer*in der OGS). Dort werden Beobachtungen und 
Einschätzungen erläutert und weitere Schritte vereinbart. Darüber hinaus gibt es ein breites 
Angebot an präventiven Maßnahmen an unserer Schule (siehe Punkt 4). 

 1.4  Befragung der Kinder 

Wir befragten im September 2024 die Kinder, nach Jahrgangstufen getrennt, an welchen 
Orten sie sich unwohl und ungeschützt fühlen. Dort sollten wir Abhilfe schaffen.  

Die sozialpädagogische Fachkraft für die Eingangsphase hat die Kinder der Stufen 2 und 3 
befragt, ohne den Rahmen des Schutzkonzeptes zu erörtern. Die Schulsozialarbeiterin der 
Schule befragte die Kinder der Stufen 2,3 und 4 mit der Erläuterung des Schutzkonzeptes. 
Diese Entscheidung wurde getroffen, weil wir bei den jüngeren Kindern keine unnötigen 
Ängste auslösen wollten. Das Ergebnis der Befragung wird in der folgenden Tabelle 
dargestellt: 

Ergebnis Befragung Schutzkonzept zum Thema Angsträume (Sept. 24): 

Angsträume, die die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 benennen  Nennungen 

Auf der Toilette (wenn ich da alleine bin beim Abziehen ist das voll laut, wenn ich 
alleine in der Toilette bin,…) 

sehr oft 

Kellertreppe oft 

Schulhofwiese (z.B. Gebüsch, hinter der Rutsche) oft 

Umkleide oft 

Chill-out-area – wegen den Fenstern und die Wand/die Säcke / die Heizung einzelne 

Ich fühle ich auf dem Schulhof unwohl, weil ich Angst habe, dass ich in ein tiefes, 
tiefes Loch falle. 

einzelne 

Der Eingang, weil da jeder rein kann vom kleinen Schulhof aus… einzelne 

Am Stromkasten auf der Schulhofwiese einzelne 

Aula einzelne 

In Verwaltungsflur sitzen einzelne 
 

Aus dieser Abfrage wurde deutlich, dass die Toiletten als unangenehmer Ort empfunden 
werden. Zu Schuljahresbeginn im August werden aus diesem Grund alle Kinder besonders auf 
Regelungen vorbreitet und aufgerufen, Unstimmigkeiten zu melden.  

Des Weiteren ist in den Schulregeln der Karl-Kuck-Schule verankert, dass kein Kind während 
des Unterrichts alleine die Toiletten-Räume aufsuchen darf, sondern immer in Begleitung 
eines anderen Schülers/einer anderen Schülerin so kurz wie nötig (mit nur wenigen 
Ausnahmen, siehe Anhang). 



5 

 

2 Leitbild 

Besonders wichtig ist uns ein Schulklima, das geprägt ist von Toleranz (dazu später mehr), 
sachlicher Auseinandersetzung und Kooperation. Großen Wert legen wir auf eine 
vertrauensvolle und positive Zusammenarbeit in allen Gremien und untereinander. Wir achten 
die Würde und Persönlichkeit aller am Schulleben Beteiligten und pflegen Höflichkeit und 
Mitmenschlichkeit. 

In unserer Schule kann sich jedes Kind frei entfalten. Die Freiheit endet da, wo die Freiheit 
des anderen eingeschränkt wird. Gegenseitige Achtung und Toleranz bilden die Grundlage 
eines möglichst harmonischen, sozialen Miteinanders und einer angemessenen 
Konfliktbewältigung.  

3 Verhaltenskodex und Selbstverpflichtungserklärung 

 3.1  Verhaltenskodex 

Unser Schulalltag zwischen Lehrkräften, Betreuungskräften, Sekretärin, Hausmeister, 
Küchenkräften, Reinigungskräften, ehrenamtlichen Mitarbeitenden, Praktikant*innen und 
Kindern soll geprägt sein von gegenseitigem Vertrauen, Respekt, Achtung, Verantwortung und 
einer Ausgewogenheit zwischen Nähe und Distanz. Alle unterstützen das Schutzkonzept und 
werden bei der Implementierung mit einbezogen. Nähe und Vertrauen gehören zur 
pädagogischen Arbeit. Damit diese Nähe und das Vertrauen nicht für sexuelle Gewalt als 
Vorbereitung genutzt werden kann, verabreden wir verbindliche Regeln für bestimmte 
Situationen:  

Alle (neuen) Mitarbeitenden werden durch die Schulsozialarbeiterin oder die 
Sozialpädagogische Fachkraft über unser Schutzkonzept informiert und bezeugen dessen 
Kenntnisnahme. An diese Vereinbarungen halten sich alle: 

• Wir sprechen alle schulfremden Personen an und fragen nach ihrem Anliegen. Wir fragen 
nach dem Namen und Gründen für den Aufenthalt in unserer Schule. Wir bitten darum, vor 
dem Sekretariat zu warten, bis die gesuchte Person (z.B. Hausmeister) eintrifft.  

• Eltern werden bei grundlosem Aufenthalt im Schulgebäude nach draußen gebeten. 
Ausnahmen erfolgen nach Absprachen in Lehrerkonferenzen. Eltern der Erstklässler*innen 
werden nach der Eingewöhnungszeit angehalten, das Gebäude zu verlassen. 

• Alle Mitarbeitenden bekommen, wenn möglich, Infos zu Bauarbeiten oder anderen Arbeiten, 
zu denen schulfremde Personen im Gebäude sein müssen (Info an Tafel im Konferenzraum, 
Information weitergeben!). 

• Erwachsene nutzen nur die Personaltoiletten.  

• Die Toiletten auf dem Pausenhof und im Schuleingangstrakt sind den Kindern vorbehalten.  

• Kein Kind geht während der Unterrichtszeiten alleine zur Toilette. Auch in der OGS soll dies 
Berücksichtigung finden.  

• Einzelbetreuungen sind ein notwendiges und wichtiges Instrument in unserer pädagogischen 
Arbeit. Dabei achten wir auf eine maximale Transparenz. Ehrenamtler sollen möglichst nicht 
unbeaufsichtigt mit einem Kind arbeiten, auch zum eigenen Schutz. 

• Die Umkleidekabine wird nur wenn nötig und mit vorheriger Ankündigung betreten. Dabei 
wird angeklopft und auf Einlass kurz gewartet, sodass jeder sich bedecken kann.  Es ist 
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jedoch geschlechterunabhängig möglich, in dringenden Fällen die Umkleide zu betreten und 
beispielsweise Streits aufzulösen. Verantwortlich ist die Lehrkraft. 

• Wir erklären dem Kind, z. B. beim Schwimmen, kurz, dass es jetzt am Oberkörper gehalten 
wird, damit die Armbewegung geübt werden kann.  

• Einzelbetreuungen durch ehrenamtliche Helfer begleiten wir und entscheiden je nach 
Situation und Ausbildung der Helfenden, welcher Ort für die Förderung im Rahmen des 
Schutzes sinnvoll und notwendig ist. 

• Hat ein Kind z.B. in die Hose gemacht, begibt sich ein Mitarbeitender mit dem Kind in einen 
geschützten Raum und sorgt dafür, dass eine Tür offenbleibt, damit der Mitarbeitende 
gesehen werden kann, das Kind aber nicht, z.B. Büro Schulsozialarbeit; Sekretariat. 

• Grenzverletzungen, die wir wahrnehmen, thematisieren wir unmittelbar von Personal zu 
Personal, Kind zu Kind, Kind zu Personal, Personal zu Kind! 

• Nähe gehört zur pädagogischen Arbeit, wenn z.B. Kinder getröstet werden, in Trauer sind, 
Angst haben, schwimmen lernen, Wutausbrüche haben. Dabei achten wir besonders darauf, 
dass wir im nahen Kontakt angemessen handeln und persönliche Grenzen nicht verletzen. 
Brust, Scheide, Penis und Po dürfen dabei nicht berührt werden. Wir sind achtsam und 
zurückhaltend bei unserem Angebot zur Nähe.  

• Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, dass es in jedweder Situation zu wahren gilt, 
sowohl in der Schule als auch in der Betreuung. 

• Zu keinem Zeitpunkt und in keiner Situation verwenden wir sexualisierte Sprache. 

• Auch nonverbal bleiben wir achtsam und gewaltfrei. Stellen wir derartiges Verhalten bei 
unseren Kolleg*innen, Schüler*innen, Eltern fest, sprechen wir es sofort an und sorgen für 
Abhilfe. Wir Erwachsenen sind für unsere Kinder Sprachvorbilder.  

• Kinder haben auch das Recht, NEIN zu sagen. 

• 2-mal jährlich thematisieren wir klassenintern „Ansprechen durch Fremde“ (siehe Elternbrief). 

• Handys, z.B.: „Handys und Smartwatches benutzen wir in der Schule nicht.“ Sie verbleiben 
höchstens ausgeschaltet im Schulranzen (siehe Konzept Handynutzung). 

• Die Mitarbeiterinnen der OGS geben bei Verdachtsfälle Informationen an den Träger und 
beachten den Leitfaden der Caritas. 

 3.2  Selbstverpflichtungserklärung 

Es ist uns bewusst, dass nicht jede Alltagssituation geregelt sein kann und soll. Wir 
Erwachsene gestalten verantwortlich das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz und sind 
dabei Vorbilder für unsere Schüler*innen. Darüber hinaus reflektieren wir in Teamgesprächen 
unser Verhalten und sind kritisch mit uns selbst. Dieser Verhaltenskodex ist an die 
Erwachsenen gerichtet. Die Kinder sollen durch unser Verhalten spüren, dass es diesen 
Verhaltenskodex gibt. Außerdem halten die Kinder sich an die Schulregeln (siehe Anhang 
Schulregeln der Karl-Kuck-Schule). 

 3.2.1  Fortbildungen 

Die an unserer Schule eingeführten Konzepte und Veranstaltungen „Gewaltfrei lernen“, 
„Echt Klasse“, Präventionsband und Kinderparlament beinhalten regelmäßige, eigene 
Fortbildungsbausteine und unterliegen einem festem, fortlaufendem Zeitrahmen für das 
Kollegium. 
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Schulsozialarbeiterinnen sind dabei wichtige Multiplikatorinnen und teilen ihr Wissen aus 
Fortbildungsveranstaltungen wie zum Beispiel zum Thema Schutzkonzept, mit dem 
Kollegium. 
Darüber hinaus erklärt sich das Kollegium dazu bereit, an Fortbildungen teil zu nehmen. 
Dies geschieht unter Berücksichtigung der aktuellen Situationen. Jährlich findet eine 
Fortbildung zum Thema gemeinsames Lernen statt.  

4 Prävention 

In der Karl-Kuck-Schule arbeiten wir in den unterschiedlichsten Bereichen bereits präventiv. 
Keine Schule beginnt bei null, wenn es um ein Schutzkonzept geht. Wir sind uns nicht 
immer bewusst, dass Bereiche ineinandergreifen und bereits wirken. Kinder haben einen 
anderen Blick als wir Erwachsenen. Wir wollen unsere Schule sicher machen für unsere 
Kinder, weil wir zum Lehrauftrag auch einen Schutzauftrag haben.  

 4.1  Maßnahmen mit Kindern  

Partizipation bedeutet uns viel. Klassensprechertreffen und Klassenräte helfen nicht nur zur 
Demokratiebildung, sondern so lernen wir friedlich und inklusiv miteinander unsere Schule zu 
gestalten. So findet in unserer Grundschule das „Motto des Monats“ statt. Dabei sind alle, die 
im System arbeiten, dazu eingeladen, ein bestimmtes Thema besonders in den Blick zu 
nehmen. Zum Beispiel: „Wir achten aufeinander und sind freundlich im Umgang miteinander.“  

Die Pausenhelfer gelten als Ansprechpartner*innen für alle Schüler*innen. Außerdem findet in 
regelmäßigen Abständen die Wanderausstellung „Echt Klasse“ statt, bei der es im Kern darum 
geht, dass ein Kind „NEIN!“ sagen darf und durch eigenes Wissen geschützt wird. Damit 
fördern wir die Erziehung zur Selbständigkeit (siehe Leitbild). Mit all diesen Maßnahmen 
tragen wir als Schule dazu bei, dass unsere Kinder an einem geschützten Ort lernen können.  

 4.1.1  Echt Klasse! -Wanderausstellung  

Kinder stark machen und vor Missbrauch schützen: Was sind gute und schlechte 
Berührungen und wann ist es wichtig „Nein!“ zu sagen? Vielen Eltern und Lehrern fällt es 
schwer, mit Kindern über das Tabuthema Missbrauch zu sprechen. 
Die Grundschulausstellung „Echt Klasse!“ wendet sich gezielt an Grundschulen und 5./6. 
Klassen, um Kinder frühzeitig und spielerisch damit vertraut zu machen, wie sie Missbrauch 
erkennen und sich davor schützen können. Dazu finden ein Elternabend, eine Fortbildung 
für die Mitarbeiter*innen und natürlich die Nutzung durch die Kinder statt.  

 

 4.1.2  Gewaltfrei Lernen 

Auch die Einheiten zum Thema „Gewaltfrei Lernen“, die sowohl 
Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiter*innen als auch für die Kinder beinhalten, 
sind präventiv geprägt und finden regelmäßig statt. Auch die Eltern können an einem 
Infoabend teilnehmen. 

 4.1.3  Präventionsband 

Des Weiteren findet mit der Schulsozialarbeit in allen Klassen ein Präventionsband statt, 
welches sich mit den unterschiedlichsten Themen befasst u.a.  

• Rücksicht 

• Trösten 

• Empathie 

• Kompetenzen 

• Wer bin ich? Was macht mich aus? 
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• Warme Dusche 

• Freundschaft 

• Nein sagen dürfen 

• Wo fühlst du dich besonders wohl/unwohl? 

• Mitbestimmung 

 4.1.4  Kinder im Netz 

Darüber hinaus findet ab der dritten Klasse durch die Schulsozialarbeiterin ein 
Impulsvortrag statt „Handy und Co“, bei dem u.a. das Thema: „Pass gut auf dich auf, indem 
du keine Bilder von dir ins Netz stellst und nicht mit Fremden in den Kontakt gehst“ 
behandelt wird. Jedes Kind bekommt dazu eine Broschüre für Eltern der Landesanstalt für 
Medien und dem Ministerium für Schule und Bildung NRW. 
Schulsozialarbeit hat u.a. die Aufgabe, Elterngespräche zu individuellen Themen zu führen 
und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Flyer liegen im Eingangsbereich aus 
(Schulsozialarbeiterin) oder werden gezielt bei Elterngesprächen verteilt. 

 4.1.5  KIPA 

KIPA steht für die Abkürzung Kinderparlament Aachen. Ursprünglich war es eine 
Zusammensetzung durch UNICEF seit 2012, heute gilt es als eines der größten Foren an 
fast allen Grundschulen der Stadt Aachen, die sich beteiligen. Hier geht es um politische 
Bildung und Mitbestimmung.  
Kinder der Grundschulen fahren zum Landtag nach Düsseldorf, um zu schauen, wie dort 
Politik gemacht wird. Darüber hinaus besuchen die Kinder des KIPAs alljährlich die 
Oberbürgermeisterin im Aachener Rathaus. An unserer Schule begleitet in der Regel die 
Schulsozialarbeiterin die Kinder zu derartigen Treffen und es folgt eine Nachbereitung dessen.  

 4.1.6  Klassensprechertreffen 

Auch unsere halbjährigen Klassensprechertreffen tragen dazu bei, Themen der Kinder in den 
Fokus zu setzen. Das kann auch bedeuten, dass dort Themen behandelt werden, die sonst 
kaum einen Raum finden, wie zum Beispiel: Was mache ich, wenn ich auf der Toilette einem 
Fremden begegne, der nicht zur Schule gehört?  Was mache ich, wenn ich in der Toilette 
eingesperrt werde? Diese Treffen dienen dem Austausch aller Schüler*innen, bei denen 
Klassensprecher*innen als Multiplikatoren für die Klasse gelten. 

 4.2   Angebote für Eltern und Betreuende 

Unsere Botschaften an die Pädagog*innen, Eltern und Kinder sind u.a.: Was sind Ja- und 
Nein-Gefühle und wie fühlen sich solche Gefühle an; wenn ich ein Nein-Gefühl habe, was 
kann ich tun; was bedeutet sexueller Missbrauch; wie verhalte ich mich bei einem 
Exhibitionisten; was bedeutet Chatten und welche Gefahren ergeben sich daraus; wie können 
mir diese Fragen beim Einschätzen von unklaren Situationen helfen, was sind gute und 
schlechte Geheimnisse und warum ist das kein „Petzen“, wenn ich schlechte Geheimnisse 
Erwachsenen anvertraue. 

 4.2.1  Eltern/Pädagog*innenabend  

Das Programm „Mein Körper gehört mir” beginnt grundsätzlich mit dem Eltern- bzw. 
Pädadog*innenabend. An diesem Abend werden den Eltern bzw. Pädagog*innen die drei Teile 
des Programms vorgeführt. Dies ist deshalb notwendig, um den Eltern – für die Erziehung – 
und Lehrer*innen – für den Unterricht – die umfassende Thematik des sexuellen Missbrauchs 
näher zu bringen, ihnen zu zeigen, wie kindgerecht dieses zugehörige Theaterstück aufgebaut 
ist, sie darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig eine präventive (gewaltfreie) Erziehung für 
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die Sicherheit und die Gesundheit ihrer Kinder ist. Im Anschluss an dieses Stück stehen 
Fachleute, vorwiegend ein(e) Psychotherapeut*in, Psycholog*in für Fragen und Diskussion zur 
Verfügung. Eine Broschüre wird gratis verteilt. 

• Einführung in das Thema „Sexueller Missbrauch” 

• Aufführung der drei Teile des Theaterstückes „Mein Körper gehört mir” 

• Präventionsmöglichkeiten in Schule, Erziehung und Familie 

• Vorstellung von Literatur 

• Diskussion 

• Verteilung der Broschüre „Gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Buben – ein 
Ratgeber für Mütter, Väter, Lehrer*innen und Interessierte” 

• Dauer ca. 2 bis 2 1/2 Stunden 

 4.2.2  Handlungsempfehlung der Polizei 

Anlassbezogen informieren wir als Schule Eltern und Erziehungsberechtigte über Hinweise zu 
Ansprechen durch Fremde. Neben einem Elternbrief mit konkreten Handlungsempfehlungen 
in enger Zusammenarbeit mit der Polizei (siehe Anhang) erhalten auch die Kinder 
Informationen im Klassenverband durch unser Fachpersonal. Hierfür ist es wichtig, auch die 
Schule im konkreten Verdachtsfall zu informieren, um die Weiterleitung an alle Betroffenen 
und die Polizei schnellstmöglich zu sichern. 

5 Notfälle 

Trotz aller Vorkehrungen durch gelebte Prävention und Aufklärung kann es zu Situationen 
kommen, in denen Gleichberechtigung missachtet oder wo Gefahr im Verzug ist.  

 5.1  Beschwerdeverfahren 

Im Zusammenleben und Handeln in einer Schule kann es zu Unstimmigkeiten und 
schwierigen Situationen kommen. Uns liegt am Herzen, dass alle Beteiligten sich auch in 
Beschwerdesituationen respektvoll und sachlich begegnen. Wir sind als Schule nicht nur um 
ein ausgeglichenes Miteinander und Wohlbefinden bemüht, sondern sehen den 
angemessenen Umgang mit Konfliktsituationen und den daraus resultierenden Beschwerden 
als Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung. Wir nehmen alle am System Beteiligten als 
Menschen und ihre Anliegen ernst und wollen Konflikte aktiv und nachhaltig bearbeiten. Wir 
nutzen die konstruktive Kritik als Chance für unsere gemeinsame Qualitätsverbesserung. 

Das Beschwerdemanagement ist ein wichtiger Faktor, der es allen Beteiligten ermöglicht, 
zeitnah handeln zu können. Beschreibt ein Kind eine Beschwerde gegen eine mitarbeitende 
Person im Schulsystem, so ist es besonders wichtig, dass diese Beschwerde genau wie 
andere ernst genommen wird. Hier greift so wie in anderen Fällen auch das 

Rehabilitationsverfahren der Landesfachstelle sexualisierte Gewalt PsG.nrw.  

 
 

https://psg.nrw/rehabilitationsverfahren-im-rechte-und-schutzkonzept/
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Generell gilt für Beschwerden folgender Verfahrensweg (Auszug aus dem schulinternen 
Beschwerdeverfahren): 
1) Die Beschwerde wird mündlich oder schriftlich formuliert und direkt an die Person 

(Lehrkraft, pädagogische Mitarbeiterin) herangetragen, die am „nächsten dran“ ist. 
2) Wenn dieses Gespräch keine Klärung gebracht hat, wendet sich die beteiligte Person 

an die Klassenlehrkraft oder die OGS-Leitung. 
3) Sollte das zweite Gespräch noch zu keiner Lösung geführt haben, wird die 

Schulleitung in einem dritten Gespräch hinzugezogen.  
4) Erst wenn aus Sichtweise aller beteiligten Personen insbesondere der Schulleitung 

keine Lösung bei diesem Gespräch gefunden werden kann, kann die Schulaufsicht auf 
Anfrage der Schulleitung helfend einwirken.  

 
Im Fall von sexuellem Missbrauch oder dem Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch gilt in 
erster Linie, Ruhe zu bewahren. Es gibt schulberatende Dienste und auf Missbrauch 
spezialisierte Fachberatungsstellen, die dabei unterstützen können (siehe Liste der 
Hilfestellen im Anhang). Für alle Schulen und Lehrkräfte gibt es einen Rechtsanspruch in 
Fragen des Kinderschutzes. Wir als Fachpersonal behalten uns vor, bei Beschwerden 
jeglicher Art, eine Einordnung vorzunehmen, welche Schritte zu welchem Zeitpunkt Klärung 
erwirken können. Bei dem Verdacht der Vernachlässigung oder Misshandlung von Kindern 
unserer Schule orientieren wir uns am „Handlungskonzept zur Kindeswohlgefährdung der 
Karl-Kuck-Schule“ (siehe Anhang). 

 

 5.2  Notfallplan 

Erster Schritt 
Wie soll ich reagieren, wenn sich mir ein Kind anvertraut? 
Sagen Sie, dass Sie dem Kind glauben.  

Loben Sie es für seinen Mut, dass es sich anvertraut hat. 

Versprechen Sie nicht, dass Sie alles für sich behalten werden. Die Schweigepflicht endet da, 
wo ein Kind in Gefahr ist. Andernfalls ist es nicht möglich, dem Kind zu helfen. Sie können 
aber sagen, dass Sie das Kind über die nächsten Schritte informieren, dass Sie sicher sind 
gemeinsam Lösungen zu finden. Gerade ältere Kinder können womöglich stärker in 
Entscheidungen zum weiteren Vorgehen einbezogen werden. Für eine an ihrem Wohl 
ausgerichtete Entscheidung ist auch dies wichtig. 

Sagen Sie, dass die Handlungen des Täters oder der Täterin verboten sind und er oder sie 
allein die Verantwortung trägt. 

Bewahren Sie Ruhe und handeln Sie nicht übereilt. Realisieren Sie, dass Sie sich selbst unter 
Handlungsdruck fühlen, aber für das Kind der erste Schritt bereits getan ist: Es ist mit seiner 
Erfahrung nicht mehr allein. Versuchen Sie, Ihren starken Gefühlen keinen freien Lauf zu 
lassen. Das bringt das Kind in die Situation, Sie beruhigen zu wollen. Vielleicht nimmt es auch 
zurück, was es bereits ausgesprochen hat, um Sie zu schonen. Viele Kinder haben trotz des 
Missbrauchs auch positive Gefühle dem Täter oder der Täterin gegenüber.  

Wenn Sie selber Wut oder Ekel beim Gedanken an den Täter oder die Täterin verspüren, 
können Sie zum Beispiel sagen: „Ein Teil von mir ist sehr wütend auf ihn/sie“. Damit helfen Sie 
dem Kind, zu verstehen, dass es auch mehrere Gefühle gleichzeitig haben darf. 

Sagen Sie dem Kind, dass Sie nachdenken müssen, was nun richtig ist, um ihm zu helfen. 

Informieren Sie das Kind erst, wenn Sie klar sortiert sind über die anstehenden Schritte. Sonst 
überträgt sich Ihre Unsicherheit auf das Kind. 
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Schreiben Sie im Anschluss an das Gespräch auf, was Sie das Kind gefragt haben und was 
es geantwortet oder frei erzählt hat. Das entlastet den eigenen Kopf und sorgt dafür, dass man 
Fakten und die später daraus gezogenen Schlüsse nicht vermengt. Solch ein 
Gedächtnisprotokoll kann in juristischen Verfahren wichtig sein.  

Zweiter Schritt 

Suchen Sie sich im System Schule eine Ansprechpartner*in. 

Leiten Sie weitere Schritte ein (siehe Handlungskonzept … Kindeswohlgefährdung…“). 

Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen (siehe Handlungskonzept … Kindeswohlgefährdung…“). 

 
 

6 Was müssen wir weiterentwickeln und oder erstmalig in den 
Blick nehmen? 

 Wie können wir die Wahrnehmung/Methoden der Einschätzung noch schärfen, z.B. durch 
Schulungen zu diesem Thema? 

 Wir können einen Ort ausmachen, an dem ein Ablaufplan kurz und knapp, für die Kinder 
schnell zu finden ist, was sie tun können, wenn es ihnen nicht gut geht (z.B. rote Infopoints 
im Schulgebäude). 

 Wie können wir uns selber vor Verdächtigungen schützen? 

 Weitere Konsequenzen zu Angsträumen! Wer kümmert sich darum? 

 Elternarbeit – wie können wir gemeinsam Kinder schützen? 

 Schutzkonzept im Konferenzplan 1-2x jährlich verankern! 

 
Legende für … 
… die rote Schrift (= To do), 
… die blaue Schrift (= geplant bzw. Vorschläge), 
… die grüne Schrift (= neu überarbeitet), 
… die gelbe Markierung (= in LK hervorheben), 
… die lila Schrift (= nicht verstanden/Frage dazu!) 
 
 
 
 
 
 

N/Schulsozialarbeit/Schutzkonzept Karl-Kuck-Schule 
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7 Anhang 

Liste der wichtigen Hilfestellen 

Haus und Schulhofordnung der Karl-Kuck-Schule 

Elternbrief "Ansprechen durch Fremde" 

Konzept Kindeswohlgefährdung 

 

Liste der wichtigen Hilfestellen 

• Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch  08002255530 kostenlos und anonym 

• www.hilfeportal-missbrauch.de 

• Fachstelle gegen sexuelle Gewalt an jungen Menschen 0241/5198-2240 

• Erziehungsberatungsstelle & Kinderschutz- Zentrum, Der Kinderschutzbund 
Ortsverband Aachen e.V.  0241/949940  

• Erziehungsberatungsstelle/Kinderschutz-Zentrum 0241-94994-0 

• Fachstelle sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen 0241 32047 

• Hilfe und Beratung bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen 02407-5591-800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/angebot/detail/fachstelle-gegen-sexuelle-gewalt-an-jungen-menschen
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/angebot/detail/fachstelle-gegen-sexuelle-gewalt-an-jungen-menschen
tel:0241/5198-2240
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/angebot/detail/erziehungsberatungsstelle-kinderschutz-zentrum-der-kinderschutzbund-ortsverband-aachen-ev
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/angebot/detail/erziehungsberatungsstelle-kinderschutz-zentrum-der-kinderschutzbund-ortsverband-aachen-ev
tel:0241/949940
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/angebot/detail/erziehungsberatungsstellekinderschutz-zentrum
tel:0241-94994-0
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/angebot/detail/fachstelle-sexualisierte-gewalt-an-kindern-und-jugendlichen
tel:0241%2032047
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/angebot/detail/hilfe-und-beratung-bei-sexueller-gewalt-an-kindern-und-jugendlichen
tel:02407-5591-800
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Haus- und Schulhofordnung der Karl-Kuck-Schule 
 

In unserer Schule bemühen sich alle um ein freundliches Miteinander!  

Alle sind wichtig und haben das Recht, sich in unserer Schule wohl zu fühlen. 

Wir erkennen an, dass es Rechte und Pflichten gibt. 
 

 

1. Wir gehen friedlich und rücksichtsvoll miteinander um! 

 

2. 

Wenn wir einmal streiten, versuchen wir zuerst miteinander zu 

reden und die Stopp-Regel anzuwenden. Sonst holen wir die 

Pausenhelfer oder die Aufsicht, um den Streit zu schlichten. 

 

3. 
Wir sorgen für Sauberkeit im Schulgebäude, in den Toiletten und 

auf dem Schulhof. 

 

4. In den Toilettenräumen halten wir uns so kurz wie nötig auf.  

 
 

5. 
Die Toiletten bei den 1. und 2. Klassen sind nur für die Kinder der 1. 

Klasse. 

 

6. Im Schulgebäude bewegen wir uns stets langsam und leise. 

 
7. 

Während der Pausen halten wir uns nur auf dem Schulhof oder 

der Wiese auf, wenn dort eine Aufsicht ist und beachten den 

Pausenspielplan. 

 
8. 

Spielkarten und Spielzeuge lassen wir zuhause, außer z.B. an 

„Kuscheltiertagen“. 

  X   9. Handys und Smartwatches benutzen wir in der Schule nicht. 

 

10. Roller oder Fahrrad schließen wir draußen am Ständer an.  

 

11. 
Kühlkissen holen zuständige Kinder (Kühlpackdienst) und bringen 

sie auch wieder zurück in den Kühlschrank im Erste-Hilfe-Raum.  

 

Wir haben die Regeln besprochen und wollen uns daran halten! 
N/Gewaltprävention Verhaltensauffälligkeit und A…/Haus-undSchulhofordnung+Klassenprechertreffen 2024_03_11 
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Elternbrief 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie wie jedes Jahr auf unsere schulischen Absprachen hinweisen, wie wir damit umgehen, wenn Kinder 
durch (fremde) Erwachsene verunsichert werden. 
Zweimal im Jahr wird in den Klassen besprochen, wie Kinder sich verhalten sollen, wenn ein Erwachsener sie so 
anspricht, dass sie sich ängstigen. Das sollte möglichst sachlich geschehen, ohne die Phantasie der Kinder anzuregen 
oder die Eltern zu beunruhigen. Diese sollten die Polizei informieren, wenn ihr Kind ihnen von einem verdächtigen 
Vorfall berichtet. Auch wir würden gegebenenfalls die weitere Vorgehensweise mit der Polizei absprechen. 
Sie als Eltern können mit Ihren Kindern ruhig diese Thematik besprechen, am besten regelmäßig zur Vorbeugung. 
Dazu gibt es hilfreiche Handlungshinweise durch die Polizei (siehe unten). 
Mit freundlichen Grüßen  gez. D. Zwingmann, Rektorin 
 
Handlungsempfehlungen der Polizei 
 
Viele Eltern wenden sich nach verdächtigen Erlebnissen ihrer Kinder mit zahlreichen Fragen an die Polizei. Zum Schutz 
von Kindern sind im Folgenden die wesentlichen polizeilichen Antworten und Empfehlungen zusammengestellt. 
Die Empfehlungen der Polizei basieren auf den Erfahrungen, dass für aufgeklärte, informierte und selbstbewusste 
Kinder ein geringeres Opferrisiko besteht. 
Erlauben Sie ihrem Kind ausdrücklich, dass es „Nein“ sagen darf, wenn ihm etwas „komisch“ vorkommt, es sich 
unwohl fühlt oder es sich in Gefahr wähnt. Die Botschaft ist: „Keiner darf etwas von dir verlangen, was du nicht 
möchtest!“ 
Nehmen Sie sich Zeit, mit Ihrem Kind über seinen Tagesablauf, über seine Sorgen und Nöte zu 
sprechen. Täter*innen bereiten ihre Taten oftmals vor und eine kleine Beobachtung Ihres Kindes oder ein „komisches“ 
Gefühl könnten wichtig sein, um Vorbereitungen zu erkennen und Weiteres abzuwehren. 
Üben Sie mit Ihrem Kind in kleinen Rollenspielen, wie es sich verhalten kann. Es sind „Was-tue-ich-wenn“-Spiele. 
Warnen Sie dabei nicht vor Fremden, sondern vor Taten. Kinder wissen mit dem Erwachsenen-Begriff „fremd“ 
oftmals nichts anzufangen. Für Kinder ist schon derjenige nicht mehr fremd, der sich mit Namen vorstellt oder das Kind 
mit dessen Namen anspricht („Der kennt mich doch“). 
Üben Sie mit Ihrem Kind, wie es sich in bedrohlichen Situationen verhalten soll.  
Es soll weglaufen, andere Erwachsene ansprechen, um Hilfe bitten oder auch laut um Hilfe schreien. 
Ermuntern Sie Ihr Kind, um Hilfe zu bitten, wenn es Hilfe braucht. 
Überlegen Sie mit Ihrem Kind, wo und bei wem es sich im Notfall Hilfe holen kann. 
Benennen Sie „Rettungsinseln“ für Ihr Kind. Das können Geschäfte, Tankstellen, Lokale o.ä. auf 
dem Weg sein. 
Ihr Kind sollte die Notrufnummer 110 kennen. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es bei Gefahr ohne 
Geld mit dem Handy oder mit Hilfe von Passanten die Polizei rufen kann. 
Sie sollten wissen, wo und mit wem Ihr Kind die Freizeit verbringt. 
Legen Sie mit Ihrem Kind Wege und Orte fest, an denen es sich aufhalten darf. 
Halten Sie Ihr Kind zur Pünktlichkeit an. Treffen Sie Absprachen! Halten Sie selbst ebenfalls getroffene Absprachen 
ein, denn das Kind lernt „am Modell“! Erklären Sie dem Kind, wohin Sie gehen und wann Sie zurückkehren. Ein Kind 
muss wissen, wo und wie es Sie erreichen kann. 
Nach Möglichkeit sollte Ihr Kind in Gruppen mit anderen Kindern zur Schule gehen und sich nicht alleine z.B. auf 
Spielplätzen aufhalten. 
Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind fest, wer es von der Schule abholen darf und mit wem es mitgehen darf. Das 
sollten nur maximal drei bis vier vertraute Personen sein. 
Die Regel gilt: „Geh nur mit diesen Menschen und mit niemandem sonst!“ 
Legen Sie mit Ihrem Kind fest, dass immer der gleiche Weg zur Schule, zur Freundin, zum Freund, etc. benutzt 
wird. 
Kinder sollen üben, Abstand zu Fahrzeugen zu halten, wenn sie z.B. nach dem Weg gefragt werden. Sie sollten 
mindestens 1 Meter davon entfernt bleiben. Vermitteln Sie Ihrem Kind auch, dass ein Autofahrer z.B. für eine 
Ortsauskunft besser einen Erwachsenen fragen sollte. 
Im Akutfall 
Verhaltenstipps wenn ihr Kind von einem Vorfall berichtet, bei dem es von einer Person angesprochen und 
sogar bedrängt wurde: 
Bemühen Sie sich, Ruhe zu bewahren. 
Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es bei Ihnen in Sicherheit ist. 
Geben Sie dem Kind die Bestätigung, dass es richtig war, sich Ihnen anzuvertrauen. 
Glauben Sie Ihrem Kind, auch wenn es Wahrheit und Fantasie ein wenig vermischt. 
Hören Sie der Schilderung Ihres Kindes aufmerksam zu, ohne „nachzubohren“. 
Lassen Sie Ihr Kind mit eigenen Worten berichten und legen Sie ihm keine Antworten in den Mund. 
Machen Sie keine Vorhaltungen (...aber ich habe Dir doch hundert Mal gesagt, dass Du das nicht 
machen sollst..........). 
Verständigen Sie in Akutsituationen sofort über Notruf 110 die Polizei, damit weitere Maßnahmen schnell 
eingeleitet werden können. 
Informieren Sie auch dann die Polizei, wenn die Tat schon einige Stunden zurückliegt. 
Die Polizei nimmt Ihre Schilderung immer ernst. Dazu sind detaillierte Angaben Ihres Kindes zu 
den Tatumständen und zur Täterbeschreibung erforderlich. 
Ansprechpartnerin bei der Polizei: Frau Lennartz: Tel.: 957734416  https://aachen.polizei.nrw/sites/default/files/2017-
01/kk44_handlungshilfe_eltern.pdf 

https://aachen.polizei.nrw/sites/default/files/2017-01/kk44_handlungshilfe_eltern.pdf
https://aachen.polizei.nrw/sites/default/files/2017-01/kk44_handlungshilfe_eltern.pdf
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Konzept Kindeswohlgefährdung 
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